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§1
Zweck der Masterpriifung

(1) 'Durch die Masterpriifung als Abschluss des wissenschaftlichen Hochschulstudiums des Master-
studienganges Intercultural Anglophone Studies wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der
Kandidat die erforderlichen vertieften sprach- bzw. literatur- und kulturwissenschaftlichen Kom-
petenzen gezeigt und die in dieser Satzung vorgesehenen kulturraumbezogenen Fachkennt-
nisse erworben hat. Auf Grund der bestandenen Priifung verleiht die Universitit durch die
Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultat den akademischen Grad eines Master of Arts (ab-
gekirzt: M. A.).

(2)  'Der ausschlieBlich in englischer Sprache durchgefiihrte Studiengang dient der Vertiefung und
Erweiterung des im Bachelorstudium der Anglistik oder Amerikanistik erworbenen Grundlagen-
wissens. “Das Studienprogramm wird in der Reflexion auf Prozesse interkulturellen Verstehens
mit besonderer Beachtung der verschiedenen anglophonen Kulturbereiche konzentriert. *Unter-
schiedliche Formen der Kommunikation zwischen Kulturen werden in Sprach- und Literaturwis-
senschaft in den beiden Schwerpunktbereichen (,major areas”) ,Literature” und ,Linguistics”,
thematisiert. *Sprachliche, literarische und kulturelle Artikulationen in weiteren, etwa visuellen,
Medien aus anglophonen Landern werden auf anspruchsvollem theoretischem Niveau erforscht.
°Da das gesellschaftliche Handeln sich zunehmend in kulturellen Uberschneidungssituationen
vollzieht, setzt die erforderliche Berufskompetenz vertieftes Kulturwissen voraus. ®So erfordert
der Studiengang prinzipiell die Fahigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit, zu informierter und sach-
licher Diskussion und zur Abfassung kleinerer forschungsorientierter Arbeiten. ‘Der Studiengang
fordert und entwickelt diese Grundfahigkeiten und fiihrt an dafiir ausgewahlten Themen zu wis-
senschaftlicher Kompetenz in selbststandiger Erarbeitung und Prasentation von Forschungser-
gebnissen und zu kritischer Beurteilung wissenschaftlicher Beitrdge anderer Autoren. ®Die Stu-
dierenden sollen befahigt werden, sich zu Expertinnen und Experten in der Untersuchung der
englischen Sprache oder (alternativ) der anglophonen Literaturen und Kulturen im Hinblick auf
interkulturelle Prozesse zu entwickeln. °lhr eigenstindiges Urteilsvermégen in der Analyse kom-
plexer sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Zusammenhange soll verstarkt werden.
"®Neben der Ausbildung fiir die berufliche Praxis bereitet das Studium auch auf die Qualifizierung
fir eine wissenschaftliche Tatigkeit vor. ''Es bildet die Grundlage fiir weiterfiihrende Studien
(Aufbaustudiengange, Promotion usw.).
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§2
Zugang zum Studium, Qualifikation

Voraussetzungen flir den Zugang zum Masterstudiengang sind:

1. ein Hochschulabschluss (oder abgeschlossenes Studium) mit mindestens der Priifungs-
note gutim Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik an der Universitat Bayreuth oder
ein damit gleichwertiger Abschluss aus dem In- oder Ausland

2. grindliche Kenntnisse des Englischen, die durch den erfolgreichen Abschluss im Bachelor-
studiengang Anglistik/Amerikanistik an der Universitdt Bayreuth nachgewiesen werden
bzw. gleichwertige Kenntnisse. Abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 15 der Immatrikulationssat-
zung werden Grundkenntnisse der deutschen Sprache empfohlen.

Wird bei der Einschreibung zum Studiengang keine sprach- oder literaturwissenschaftliche Ba-
chelorarbeit (Thesis) nachgewiesen, ist bis zum dritten Semester auch im Hauptseminar C 1 die
erfolgreiche Teilnahme mit einer Hausarbeit nachzuweisen.

'Wenn das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis noch nicht
vorliegt, muss eine Bestatigung mit Einzelnoten lber alle bis zum Anmeldungstermin erbrachten
Priifungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. “Diese Leistungen miissen einen Gesamt-
umfang von mindestens 140 ECTS-Punkten umfassen, und die endnotenrelevanten Leistungen
miissen mindestens der Note ,gut” entsprechen. *Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraus-
setzungen nach Satz 2 erfiillen, werden unter der Bedingung immatrikuliert, dass sie das einschla-
gige Abschlusszeugnis mit mindestens der Note ,gut” bis zum Ende des zweiten Semesters nach-
reichen.

§3
Gliederung von Vollzeit- und Teilzeitstudium und Masterpriifung,
Regelstudienzeit

'Das Studium des Masterstudiengangs Intercultural Anglophone Studies ist modular gegliedert
in die folgenden Bereiche (,module areas”):

A Intercultural Anglophone Studies in Literature and Language - Foundations

lon)

Second Foreign Language

C Intercultural Anglophone Studies in Literature and Language - Intermediate Level
D Intercultural Anglophone Studies in Literature and Language — Advanced Level

E Intercultural Anglophone Studies in Literature and Language — MA Thesis Module

2Zur Spezialisierung wird entweder Literaturwissenschaft (,major area Literature”) oder Sprach-
wissenschaft (,major area Linguistics”) als Studienrichtung gewahlt. *Als zweite Fremdsprache
kann jede vom Lehrkorper des Sprachenzentrums unterrichtete Sprache auf3er Englisch gewahlt
werden. “In beiden Spezialisierungsbereichen kann das Modul A 5 durch ein Modul in einem an-
deren Studiengang der Universitat Bayreuth, vorzugsweise in Masterstudiengdngen, ersetzt wer-
den; im Spezialisierungsbereich ,Linguistics” kdnnen die Module A 4 und C 3 zusatzlich durch
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linguistische Module in einem anderen Masterstudiengang der Universitat Bayreuth ersetzt wer-
den. *Auf Antrag kénnen die Studienleistungen im Modulbereich B teilweise oder ganz durch
zusatzliche Leistungen (mit benoteten Priifungsleistungen) in den Gibrigen Modulen ersetzt wer-
den.

(2)  'Der Masterstudiengang kann als Vollzeitstudiengang oder als Teilzeitstudiengang absolviert
werden. Die Studienbewerberin oder der Studienbewerber muss sich bei der Immatrikulation
entscheiden, ob sie oder er ein Vollzeit- oder ein Teilzeitstudium durchfiihren will. *Ein Wechsel
von einem Vollzeitstudium in ein Teilzeitstudium bzw. von einem Teilzeitstudium in ein Vollzeit-
studium ist nur innerhalb der Immatrikulationsfristen zum neuen Semester méglich. “Das Voll-
zeitstudium umfasst vier Semester einschlieBlich der Masterarbeit (Regelstudienzeit). *Das Teil-
zeitstudium umfasst acht Semester einschlieBlich der Masterarbeit. °Sofern in dieser Satzung
keine besonderen Regelungen getroffen werden, gelten die fiir das Vollzeitstudium festgelegten
Fristen ebenso flir das Teilzeitstudium.

(3)  Die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte betragt 120 gemaf} dem European Credit Transfer
System (ECTS).

(4)  Das Studium kann jeweils zum Wintersemester und zum Sommersemester aufgenommen wer-
den.

(5)  Zu den Lehrveranstaltungen gehéren insbesondere Vorlesungen, Ubungen, Pro- und Hauptse-
minare, Oberseminare sowie Independent Studies.

(6) Vorlesungen behandeln ausgewadhlte Themen des Faches und vermitteln in zusammenhangen-
der Darstellung Uberblicks- und Spezialwissen sowie methodische Kenntnisse.

(7)  Sprachpraktische Ubungen dienen dem Erwerb, dem Erhalt und der Vertiefung der Sprachkennt-
nisse.

(8)  In Proseminaren (Wahlpflichtbereich) wird an ausgewahlten Einzelfragen das wissenschaftliche
Arbeiten gelibt.

(90  'Hauptseminare behandeln an ausgewihlten Einzelfragen Probleme der Forschung und iiben
vertieft das wissenschaftliche Arbeiten ein. *Sie sind thematisch speziell ausgerichtet und fiihren
als ,Seminar” (Modulbereich A), ,Intensive Seminar” (Modulbereich C) und ,Advanced Seminar”
(Modulbereich D) innerhalb der konsekutiv aufgebauten Modulstruktur sowohl zu einer zuneh-
mend inhaltlich-methodischen Spezialisierung als auch zur Erweiterung der Kenntnisse der un-
terschiedlichen Kultur- und Sprachraume der anglophonen Welt.

(10) Oberseminare dienen der Diskussion von spezifischen theoretischen Themen (D 2) sowie der Be-
gleitung der Master Thesis (E 1).

(11) Independent Studies dienen der Vertiefung selbststandigen wissenschaftlichen Arbeitens an wis-
senschaftlichen Projektthemen, die die Studierenden selbst vorschlagen kénnen. Zentral ist das
selbststandige Literaturstudium. Independent Studies werden durch Einzel- oder Gruppenbe-
treuung begleitet.
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§4
Priifungsausschuss

(1) 'Furdie erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Zugang zum Masterstudium
sowie fir die organisatorische Durchflihrung der Masterpriifung wird ein Priifungsausschuss ge-
bildet. 2Der Priifungsausschuss fiihrt nach MaBgabe dieser Satzung das Priifungsverfahren durch
und trifft mit Ausnahme der eigentlichen Priifungen und deren Bewertung alle anfallenden Ent-
scheidungen. *Er besteht aus der Studiengangsmoderatorin als Vorsitzender oder dem Studien-
gangsmoderator als Vorsitzendem und zwei Professorinnen und/oder Professoren der Fachrich-
tung Anglistik/Amerikanistik als Mitgliedern. *Die Mitglieder des Priifungsausschusses sowie je
eine Ersatzvertreterin oder ein Ersatzvertreter werden vom Fakultdtsrat aus dem Kreis der Profes-
sorinnen und Professoren (Art. 57 Abs. 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)) der
Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultat fiir die Dauer von drei Jahren gewahlt.

(2)  'Der Priifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn nach schriftlicher Ladung aller Mitglieder unter
Einhaltung einer mindestens dreitdgigen Ladungsfrist die Mitglieder anwesend und stimmbe-
rechtigt sind. ’Er beschliet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. *Stimm-
enthaltungen, geheime Abstimmung und Stimmrechtsiibertragung sind nicht zulissig. “Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(3)  'Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser
Satzung eingehalten werden. *Sie oder er ladt zu den Sitzungen des Priifungsausschusses ein und
fihrt den Vorsitz bei allen Beratungen und Beschlussfassungen des Priifungsausschusses. *Sie
oder er ist befugt, anstelle des Priifungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu
treffen. *“Hiervon hat sie oder er den (ibrigen Mitgliedern des Priifungsausschusses unverziiglich,
spatestens bei der ndchsten Sitzung Kenntnis zu geben. *Dariiber hinaus kann, soweit diese Sat-
zung nichts anderes bestimmt, der Priifungsausschuss der oder dem Vorsitzenden die Erledigung
einzelner dem Priifungsausschuss obliegender Aufgaben widerruflich tibertragen. °Die oder der
Vorsitzende kann Aufgaben an Mitglieder des Priifungsausschusses delegieren.

(4)  Der Priifungsausschuss berichtet regelmaBig dem Fakultatsrat tGber die Entwicklung der Prifun-
gen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Priifungs- und Studienordnung.

(5)  'Der Priifungsausschuss erlasst die nach dieser Satzung erforderlichen Bescheide schriftlich mit
Begriindung und Rechtsbehelfsbelehrung. “Widerspruchsbescheide werden von der Préasidentin
oder dem Prasidenten nach Anhoérung des Priifungsausschusses erlassen.

§5
Priiferinnen und Priifer und Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) 'Priiferinnen und Priifer kénnen alle nach Art. 85 BayHIG sowie nach der Hochschulpriiferverord-
nung (HSchPriferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Hochschulpriifungen Be-
fugte werden. ?Als Priiferinnen und Priifer kénnen auch Lehrende ausléndischer Universitaten
herangezogen werden, sofern sie die Qualifikationsbedingungen nach Satz 1 erfiillen. *Als Beisit-
zerinnen und Beisitzer kann jedes Mitglied der Universitat Bayreuth herangezogen werden, das
einen entsprechenden oder vergleichbaren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich abge-
schlossen hat.
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(2)  'Scheidet ein priifungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universitit Bayreuth aus, so kann
der Priifungsausschuss auf dessen Antrag hin beschlie3en, dass es noch eine angemessene Zeit

als Priiferin oder Priifer tétig ist. ’In der Regel soll die Priifungsberechtigung bis zu drei Jahren
erhalten bleiben.

(3)  'Sofern von der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses nichts anderes bestimmt wird,
ist die zustandige Dozentin oder der zustandige Dozent zugleich die Priiferin oder der Priifer.
’Gehort die Dozentin oder der Dozent nicht zum Kreis der Priifungsberechtigten gemag Abs. 1,
so benennt die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses zu Beginn des jeweiligen Semes-
ters eine Priferin oder einen Priifer.

§6
Ausschluss wegen personlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht

(1)  Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Priifungsausschuss sowie von einer Pri-
fungstatigkeit wegen personlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 51 Abs. 2 BayHIG.

(2)  Die Pflicht der Mitglieder des Priifungsausschusses, der Priiferinnen und Priifer, der Priifungsbei-
sitzerinnen und Prifungsbeisitzer und sonstiger mit Priifungsangelegenheiten befasster Perso-
nen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 26 Abs. 2 BayHIG.

§7
Zulassung zu den Priifungen

Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Intercultural Anglophone Studies gilt die oder
der Studierende als zu den Priifungen zugelassen.

§8
Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen

(1)  Die Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen bestimmen sich nach Art. 86 BayHIG.

(2)  "Werden Kompetenzen anerkannt, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind —
zu libernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. *Stimmt das Notensys-
tem der anzuerkennenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 16 liberein, werden
die Noten der anderen Hochschule vom Prifungsausschuss nach der modifizierten Bayerischen
Formel
X = T43*(Nmax - Na)/(Nmax = Nimin)
mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nma.y, unterster Bestehensnote Nmin
und erzielter Note Ng umgerechnet; dabei wird bei den berechneten Noten nur eine Stelle hinter
dem Komma beriicksichtigt und eine Anpassung an die in § 16 genannten Notenstufen erfolgt
nicht. ’Ist eine Umrechnung nach Satz 2 nicht moglich, so legt der Priifungsausschuss einen ent-
sprechenden Schlissel fiir die Notenumrechnung fest. “Liegt eine Note nicht vor und kann auch
keine ermittelt werden, wird der Vermerk ,bestanden” aufgenommen; eine Einbeziehung in die
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Priifungsgesamtnote findet in diesem Fall nicht statt.Uber das Vorliegen der Voraussetzungen
fur die Anerkennung entscheidet der Priifungsausschuss im Einvernehmen mit der zustandigen
Fachvertreterin oder dem zustandigen Fachvertreter. ®*Wird die Anerkennung versagt, kann die
betroffene Person innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine
Uberpriifung der Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. "Die Hochschulleitung
gibt dem Priifungsausschuss eine Empfehlung fiir die weitere Behandlung des Antrags.

Antrdage zur Anerkennung von Kompetenzen sind moéglichst unverziiglich nach der Immatrikula-
tion, jedoch spatestens vor Bekanntgabe des Priifungsergebnisses der letztmdglichen Wiederho-
lungspriifung des jeweiligen Moduls beim Priifungsausschuss einzureichen.

Fir die Anrechnung von Kompetenzen gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend, vorbehaltlich der
Hochstgrenze nach Art. 86 Abs. 2 Satz 2 BayHIG.

§9
Priifungstermine, Bekanntgabe der Priifungstermine
und der Priiferinnen und Priifer

'Klausuren und miindliche Priifungen werden einmal pro Semester abgehalten. * Die Priifungs-
zeitrdume dauern in der Regel von der letzten Vorlesungswoche bis vier Wochen in die vorle-
sungsfreie Zeit hinein; sie werden vom Priifungsausschuss hochschuloffentlich bekannt gege-

ben. *Ein weiterer Termin kann zu Beginn des jeweils darauffolgenden Semesters festgelegt wer-
den.

'Die Priifungstermine, die jeweilige Priifungsform - soweit nicht im Anhang vorgegeben - und
die Dauer einer Priifung werden von der jeweiligen Priferin oder dem jeweiligen Priifer festge-
legt und in der Regel zu Beginn des Semesters hochschuléffentlich bekannt gegeben. *Ein kurz-
fristiger Wechsel der Priiferin oder des Prifers ist nur aus zwingenden Griinden zuldssig.

Eine Anmeldung zu den einzelnen Priifungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen Frist
nach dem vom Priifungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen.

§10
Priifungsbestandteile

'Die Masterpriifung setzt sich aus den im Anhang aufgefiihrten Priifungen und der Masterarbeit
zusammen.

Die Prifungen dienen dem Nachweis, dass der Priifling die jeweiligen Kompetenzziele der ein-
zelnen Module erreicht hat.
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§11
Priifungsformen

(1) Prifungen werden in Form von Klausuren, miindlichen Priifungen, Hausarbeiten, wissenschaftli-
chen Essays, schriftlichen Ausarbeitungen und sprachpraktischen Essays sowie im Modul E 1
durch eine Skizze (,thesis outline”), einen theoretisch-methodologischen Essay oder einen For-
schungsplan (,thesis proposal”) abgelegt.

(2)  'Die Bewertungen der Priifungen werden nach dem vom Priifungsausschuss festgelegten Ver-
fahren bekannt gegeben. *Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. *Die Studierenden
sind verpflichtet, sich selbststandig tber die Wiederholungsregelungen dieser Satzung zu infor-
mieren; es obliegt ihnen, sich selbststandig rechtzeitig iber die Priifungsergebnisse zu informie-
ren.

(3)  Wird eine Priifungsleistung von mehreren Priiferinnen und Priifern beurteilt, ergibt sich die Note
aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berticksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(4)  'Klausuren werden zwei- und héchstens vierstiindig durchgefiihrt; die Priifungsdauer soll der An-
forderung der zugehérigen Lehrveranstaltung/en angemessen sein. “Die Klausuren beziehen
sich auf die Lernziele der zugehérigen Lehrveranstaltungen. *Die zuldssigen Hilfsmittel bestimmt
die jeweilige Priiferin oder der jeweilige Priifer. “Uber die Priifung ist ein Protokoll anzufertigen.
>Die oder der Aufsichtsfiihrende hat die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestatigen. °In das Pro-
tokoll sind alle Vorkommnisse einzutragen, welche fiir die Feststellung der Priifungsergebnisse
von Belang sein konnen.

(5)  'Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat verspatet zur Priifung, so kann sie oder er die ver-
sdumte Zeit nicht nachholen. “Das Verlassen des Priifungsraums ist mit Erlaubnis der oder des

Aufsichtsfiihrenden zulassig. *Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der Priifungsarbeit zu
vermerken.

(6) 'Die Klausuren werden in der Regel von der jeweiligen Priiferin oder dem jeweiligen Priifer be-
wertet. “Wird die Klausur mit ,nicht ausreichend” bewertet, so ist sie von einer zweiten Priiferin
oder einem zweiten Priifer zu beurteilen. >Die Noten fiir die einzelnen Priifungsleistungen gemag
§ 16 werden von der jeweiligen Priiferin oder dem jeweiligen Priifer festgesetzt. “Die Beurteilung
soll spatestens vier Wochen nach Anfertigung der jeweiligen Klausur vorliegen. >Nach Entschei-
dung des Priifungsausschusses kann eine weitere Priiferin oder ein weiterer Priifer herangezogen
werden. °Das korrigierte Exemplar der schriftlichen Priifungsleistung verbleibt bei der Priifungs-
akte.

(7)  'In der miindlichen Priifung betrigt die Priifungsdauer 60 Minuten. *Die miindliche Priifung wird
von zwei Priiferinnen und Priifern oder von einer Priferin oder einem Priifer unter Heranziehung
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers in englischer Sprache durchgefiihrt. *Eine Priiferin oder ein
Priifer oder die Beisitzerin oder der Beisitzer fertigt Giber die miindliche Priifung ein Protokoll an,
in das aufzunehmen sind: Ort und Zeit sowie Zeitdauer der Priifung, Gegenstande und Ergebnis
der Priifung, die Namen der Priiferinnen und/oder der Priifer oder der Priiferin oder des Priifers
und der Beisitzerin oder des Beisitzers, der Kandidatin oder des Kandidaten sowie besondere Vor-
kommnisse. “Das Protokoll ist von den Priiferinnen und Priifern oder von der Priiferin oder dem
Priifer und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. °Die Noten fiir die miindlichen
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Prifungen werden von den Priiferinnen und Prifern oder von der Priferin oder dem Priifer ge-
maR § 16 festgesetzt.

(8)  'Bei der miindlichen Priifung werden vorzugsweise die Studierenden, die sich innerhalb der
nachsten zwei Semester der gleichen Priifung unterziehen wollen, im Rahmen der raumlichen
Méglichkeiten als Zuhérerinnen und Zuhérer zugelassen. “Auf Antrag der Kandidatin oder des
Kandidaten werden Zuhérerinnen und Zuhérer ausgeschlossen. *Die Beratung und Bekanntgabe
des Priifungsergebnisses erfolgen unter Ausschluss der Offentlichkeit.

(9)  'Hausarbeiten werden im Anschluss an das zugrundeliegende Seminar verfasst. Die Auswahl des
Seminars obliegt der Kandidatin oder dem Kandidaten. *Das Thema wird von der zustindigen
Priiferin oder dem zustdndigen Priifer unter Beriicksichtigung des Wunsches der Kandidatin oder
Kandidaten gestellt. “Die Bearbeitungsfrist fiir die Hauptseminar-Hausarbeit (Modul A 2 und C 1
gem. § 2 Abs. 2) betrégt vier Wochen. °Das Thema der Arbeit muss so beschaffen sein, dass es
innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. °Die Bearbeitungsfrist beginnt spatestens in der
vorlesungsfreien Zeit. ’Sie wird nach Anhérung der Kandidatin oder des Kandidaten von der Prii-
ferin oder dem Priifer festgelegt. ®In begriindeten Ausnahmefillen kann auf Antrag der Kandida-
tin oder des Kandidaten die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses nach Anhérung der
Betreuerin oder des Betreuers diese Frist um hochstens eine Woche verldngern. *Weist die Kan-
didatin oder der Kandidat durch arztliches Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der
Bearbeitung gehindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. '®Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgege-
ben, so wird sie mit ,nicht ausreichend” bewertet. ''Die Priiferin oder der Priifer setzt die Note
gemaB § 16 innerhalb einer Frist von acht Wochen fest. '°Bei Bewertung mit ,nicht ausreichend”
ist die Arbeit von einer zweiten Priiferin oder einem zweiten Priifer zu bewerten." Ein bewertetes
Exemplar der jeweiligen Hausarbeit verbleibt bei den Priifungsakten.

(10) 'Ein wissenschaftlicher Essay in einer Lehrveranstaltung wird zeitlich nach den Vorgaben der oder
des Lehrenden bzw. der Priiferin oder des Priifers angefertigt. °Ein sprachpraktischer Essay in ei-
ner Lehrveranstaltung hat einen von der oder dem Lehrenden bzw. der Priiferin oder dem Priifer
festgelegten Umfang und wird zeitlich nach dessen Vorgaben angefertigt. * Eine besondere Form
des wissenschaftlichen Essays stellt der Forschungsplan (,thesis proposal”) dar, der fiir das Modul
E 1 anzufertigen ist; er bezieht sich inhaltlich auf das Thema und die wissenschaftliche Herange-
hensweise der Masterarbeit. “Die in den Sitzen 1, 2 und 3 genannten Priifungsformen werden
von der oder dem jeweiligen Lehrenden bzw. der Priiferin oder dem Priifer entweder gemal3 § 16
benotet oder nach dem Schema ,bestanden” bzw. ,nicht bestanden” bewertet. *Abs. 6 Satz 2 gilt
entsprechend.

(11) 'Schriftliche Ausarbeitungen fassen die wichtigsten Aussagen einer miindlichen Présentation in
einem Seminar zusammen und werden zeitlich nach den Vorgaben der oder des Lehrenden bzw.

der Priiferin oder des Priifers angefertigt. *Abs. 6 Satz 2 und Abs. 10 Satz 4 gelten entsprechend.

§12
Masterarbeit

(1) 'In der Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder er in der Lage ist,
selbststandig und unter Heranziehung geeigneter Hilfsmittel eine neuartige Themenstellung des
Faches mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und in angemessener Weise schriftlich

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitdtsverwaltung, Universitdt Bayreuth



Priifungs- und Studienordnung fiir den Masterstudiengang Intercultural Anglophone Studies an der Universitdit
Bayreuth vom 20. Mdrz 2017 in der Fassung der Sammeléinderungssatzung vom 9. Januar 2023 ............c..eeeeveune.. Seite 11

darzustellen. *Dabei kann die wissenschaftliche Arbeit auch durch andere addquate Medien (z. B.
in Form eines Films oder einer Ausstellung), die mit der Betreuerin oder dem Betreuer abzuspre-
chen sind, unter Beweis gestellt werden. *Begleitend zum alternativen Medium ist eine schriftli-
che Arbeit zu theoretischen und methodischen Grundlagen im Umfang von 20 - 30 Seiten zu ver-
fassen.

(2)  'Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses bestimmt moglichst unter Beriicksichtigung
des Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten eine Priiferin oder einen Priifer zur Betreuerin
oder zum Betreuer und zur Gutachterin oder zum Gutachter. °Die Ausgabe des Themas der Mas-
terarbeit erfolgt durch eine Priiferin oder einen Priifer (§ 5 Abs. 1) des entsprechenden Faches aus
der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultdt Gber die oder den Vorsitzenden des Pri-
fungsausschusses. *Der Ausgabetag ist aktenkundig zu machen. *Es wird empfohlen, dass die Be-
arbeitung der Masterarbeit im vierten Semester (Vollzeitstudium) bzw. nach dem sechsten Se-
mester (Teilzeitstudium) stattfindet.

(3)  'Die Masterarbeit wird in den Studienverlauf integriert mit einem durchschnittlichen Arbeitsauf-
wand von 780 Arbeitsstunden. “Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Master-
arbeit darf sechs Monate im Vollzeitstudiengang bzw. zwélf Monate im Teilzeitstudiengang nicht
Uberschreiten. 3In Féllen, in denen die Kandidatin oder der Kandidat eine Fristiiberschreitung
nicht zu vertreten hat, kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die oder der Vorsit-
zende des Priifungsausschusses nach Anhorung der Betreuerin oder des Betreuers die Abgabe-
frist um hochstens zwolf Wochen im Vollzeitstudiengang bzw. 24 Wochen im Teilzeitstudiengang
verlangern. *Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch &rztliches Zeugnis nach, dass sie oder
er durch Krankheit an der Bearbeitung verhindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. "Wird die Arbeit
nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit ,nicht ausreichend” bewertet.

(4)  'Die Masterarbeit ist in englischer Sprache vorzulegen. *Die Masterarbeit enthilt am Ende eine
Erklarung der Verfasserin oder des Verfassers, dass sie oder er die Arbeit selbststéandig verfasst
und keine anderen als die von ihr oder ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und
die Arbeit nicht bereits zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht hat.

(5) 'Die Masterarbeit ist in elektronischer Form (druckbares PDF-Dokument) fristgemal3 einzu-
reichen. °Die Einreichung erfolgt durch das Hochladen des Dokuments im Formularserver. *Der
Abgabetermin ist vom Priifungsamt aktenkundig zu machen.

(6)  'Die Arbeit muss eine Inhaltstbersicht und ein Quellenverzeichnis enthalten. 2Zwei Exemplare
der Masterarbeit sind in Maschinenschrift, gebunden und paginiert bei den Priifenden fristgemal
abzugeben, es sei denn, diese verzichten jeweils auf die Einreichung des gedruckten Exemplars.

(7)  'Die Kandidatin oder der Kandidat hat das Recht, innerhalb der ersten zwei Wochen im Vollzeit-
studiengang bzw. vier Wochen im Teilzeitstudiengang das Thema an den Priifungsausschuss zu-
riickzugeben. “Fiir die Zuteilung und Bearbeitung eines neuen Themas gelten die Abs. 1 bis 6
entsprechend.

(8)  Das Prifungsamt reicht die Arbeit an die beauftragte Gutachterin (Betreuerin) oder den beauf-
tragten Gutachter (Betreuer) weiter. Die oder der Vorsitzende bestimmt eine weitere Gutachterin
oder einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Priiferinnen oder Priifer nach § 5. °Die Gutach-

ten sollen spatestens zwei Monate nach Eingang der Arbeit vorliegen. *Jede Gutachterin oder
jeder Gutachter empfiehlt dem Priifungsausschuss die Annahme oder Ablehnung der Arbeit und

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitdtsverwaltung, Universitdt Bayreuth



Priifungs- und Studienordnung fiir den Masterstudiengang Intercultural Anglophone Studies an der Universitdit
Bayreuth vom 20. Mdrz 2017 in der Fassung der Sammeléinderungssatzung vom 9. Januar 2023 ............c..eeeeveune.. Seite 12

setzt zugleich eine der in § 16 aufgefiihrten Noten fest. *Der Priifungsausschuss kann in beson-
deren Fallen eine weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter heranziehen, insbesondere
dann, wenn die unterschiedlichen Benotungen um mehr als eine Note voneinander abweichen.

(9)  'Bei unterschiedlicher Beurteilung wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel
der Bewertungen gebildet. >Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma beriick-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(10) Bei Bewertung der Masterarbeit mit ,nicht ausreichend” teilt die oder der Vorsitzende des Pri-
fungsausschusses oder ihre Stellvertreterin oder sein Stellvertreter der Kandidatin oder dem Kan-
didaten dies mit.

(11)  Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bei den Priifungsakten.

§13
Leistungspunktsystem

(1) 'Furjede im Studiengang immatrikulierte Studierende oder jeden im Studiengang immatrikulier-
ten Studierenden wird ein Konto ,Leistungspunkte” fiir die erbrachten Modulleistungen beim
Prifungsamt eingerichtet. *Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leistungs-
punkten nach dem European Credit Transfer System (siehe Anhang). *Einem Leistungspunkt lie-
gen 30 Arbeitsstunden zugrunde.

(2)  'Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus dem Anhang.

§14
Beriicksichtigung von Schutzbestimmungen

(1) 'Dielnanspruchnahme von Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes ist zu gewahrleisten. Auf An-
trag ist die Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
sowie der Zeiten fiir die Pflege einer oder eines nahen Angehérigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des
Pflegezeitgesetzes, die oder der pflegebediirftig im Sinn der §§ 14, 15 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch ist, zu gewahrleisten. *Die entsprechenden Nachweise sind zu fiihren; Anderungen

in den Voraussetzungen sind unverzliglich mitzuteilen.

(2)  'Auf die Priifungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das Stu-
dium aus nicht zu vertretendem Grund nicht oder nur sehr eingeschrénkt moglich ist. 2Die ent-
sprechenden Nachweise sind zu fiihren, insbesondere sind &rztliche Atteste vorzulegen. *Ande-
rungen in den Voraussetzungen sind unverziiglich mitzuteilen.
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§15
Beriicksichtigung besonderer Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung und in besonderen Lebenslagen

(1) 'Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besonderen Belange Studierender mit Behin-
derung oder chronischer Erkrankung im Sinne des Bayerischen Behindertengleichstellungsgeset-
zes in angemessener Weise Riicksicht zu nehmen. 2Der Priifungsausschuss legt auf schriftlichen
Antrag des Priflings nach der Schwere der nachgewiesenen Priifungsbehinderung oder chroni-
schen Erkrankung fest, in welcher Form die Priifungsleistung zu erbringen ist bzw. gewahrt eine
Arbeitszeitverlangerung oder einen sonstigen Nachteilsausgleich. *Der Nachweis der Priifungs-
behinderung oder der chronischen Erkrankung ist durch ein arztliches Zeugnis zu fiihren, aus
dem hervorgeht, dass wegen einer langer andauernden oder standigen Behinderung oder einer
chronischen Erkrankung die Priifung ganz oder teilweise nicht in der vorgesehenen Form abge-
legt werden kann. *Der Antrag ist der Meldung zur Priifung beizufligen. *Wird der Antrag spater
eingereicht, gilt er nur flr zukunftige Prifungen.

(2)  'Studierende in besonderen Lebenslagen kénnen beim Prifungsausschuss einen Nachteilsaus-
gleich entsprechend Abs. 1 fiir Priifungen beantragen. 2Uber das Vorliegen einer besonderen Le-
benslage und den Umfang des Nachteilsausgleichs entscheidet der Priifungsausschuss.

§16
Priifungsnoten

(1)  Fur die Beurteilung der einzelnen Priifungsleistungen wird folgende Notenskala verwendet; die
Zwischenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Priifungsleistungen ermdoglichen:

»sehr gut” (eine hervorragende Leistung) = 1,0o0der1,3

»gut” (eine Leistung, die erheblich Gber den

durchschnittlichen Anforderungen liegt) 1,7 oder 2,0 oder 2,3

Lbefriedigend” (eine Leistung, die durch-

schnittlichen Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3
»ausreichend” (eine Leistung, die trotz ihrer

Méangel noch den Anforderungen gentigt) = 3,7 oder 4,0

Lhicht ausreichend” (eine Leistung, die wegen erheb-

licher Mangel den Anforderungen nicht mehr gentigt) =50

(2)  'Besteht eine Modulpriifung aus mehreren Priifungsleistungen, errechnet sich die Modulnote als
arithmetisches Mittel aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Noten. *Dabei wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma bertlicksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. *Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt bis einschlief3lich 1,5 = sehrgut
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschlie3lich 2,5 = qgut
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschlieBlich 3,5 = befriedigend
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bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschlie3lich 4,0 = ausreichend.
§17
Priifungsgesamtnote

(1)  'Die Gesamtnote der Masterpriifung errechnet sich als das arithmetische Mittel aus den Modul-
noten A 2 (Hausarbeit; zweifach), C 4 (Klausur; dreifach), D 3 (miindliche Priifung; dreifach) und E
2 (Masterarbeit; sechsfach), wobei die Noten gemal3 dem in der Klammer genannten Verhaltnis
gewichtet werden. >Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma beriicksichtigt; alle
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(2)  Als Priifungsgesamtnote der bestandenen Priifung erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten
bei einem Notendurchschnitt bis 1,2 die Note ,ausgezeichnet”, bis 1,5 die Note ,sehr gut”, bis 2,5
Lgut”, bis 3,5 ,befriedigend”, bis 4,0 ,ausreichend”.

(3)  Die Berechnung der Priifungsgesamtnote wird von der oder dem Vorsitzenden des Priifungsaus-
schusses vorgenommen; die Berechnung muss aus dem Zeugnis oder aus einem dem Zeugnis
beigegebenen Protokoll klar erkennbar sein.

(4)  'Zusatzlich zum Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle entsprechend dem ECTS-Leitfaden in
der Fassung vom 6. Februar 2009 ausgegeben. ?Diese Tabelle gibt fiir jede Stufe der Prifungsge-
samtnote nach Abs. 2 an, welcher Anteil der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs
im Vergleichszeitraum sein Studium mit dieser Note abgeschlossen hat. *Als Vergleichsgruppe
werden die Abschliisse des Studiengangs aus den vorangegangenen acht Semestern, jedoch
mindestens 30 Abschliisse herangezogen. *Fir die Zuordnung zum jeweiligen Semester ist das
Datum der letzten Leistung maBBgebend. °Ist die Mindestanzahl an Abschliissen nicht erreicht,
wird die Vergleichsgruppe um je ein Semester erweitert, bis dies der Fall ist. °Hat der Studiengang
die fiir die Vergleichsgruppe vorgesehene Anzahl Abschlusssemester noch nicht hervorgebracht,
wird eine ECTS-Einstufungstabelle ausgegeben, sobald die Mindestanzahl an Abschliissen er-
reicht ist. ’Flir Abschliisse vor Erreichen der Mindestanzahl an Abschlissen wird auf Antrag im
Nachgang eine ECTS-Einstufungstabelle ausgestellt, sobald am Ende eines Semesters die Min-
destanzahl an Abschliissen erreicht ist. ®Hierfiir wird auch das Semester in die Vergleichsgruppe
einbezogen, in dem der Abschluss erworben wurde. °Die GroBe der jeweiligen Vergleichsgruppe
und der zu ihrer Bildung herangezogene Zeitraum ist auszuweisen.

§18
Bestehen der Masterpriifung

(1)  Die Masterpriifung ist nur bestanden, wenn die Note der Masterarbeit und jeder Modulleistung
mindestens ,ausreichend” lautet und alle geforderten 120 Leistungspunkte erreicht sind.

(2)  'Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis Ende des sechsten Semesters im Vollzeitstudiengang
bzw. zwélften Semesters im Teilzeitstudiengang die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen aus
von ihr oder ihm zu vertretenden Griinden nicht erreicht, gilt die Masterprifung als erstmals nicht
bestanden. “Bereits bestandene, fristgerecht abgelegte Priifungen miissen nicht wiederholt wer-
den.
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(3)  'Werden die fehlenden Priifungen aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden Griinden
nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist bestanden oder sind die
Wiederholungsmaoglichkeiten vorher ausgeschopft, so ist die Masterpriifung endgliltig nicht be-
standen. Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. *Uber das
endgiiltige Nichtbestehen ergeht ein Bescheid nach MaRgabe von § 4 Abs. 5 in Verbindung mit
Art. 41 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der jeweils gultigen Fas-
sung. “Der oder dem Studierenden kann vom Priifungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist zu stellenden Antrags wegen besonderer, von ihr oder ihm nicht zu
vertretender Griinde, eine Nachfrist gewahrt werden.

§19
Wiederholung der Priifung in Teilbereichen

(1) 'Jede erstmals nicht bestandene Priifung kann einmal wiederholt werden. Durch studienorgani-
satorische MalBnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung einer nicht bestandenen Pri-
fung bzw. der nicht bestandenen Masterarbeit in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten moglich ist.

(2)  Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Priifung oder der Masterarbeit ist nicht zulassig.

(3)  'Wird die Masterarbeit mit ,nicht ausreichend” bewertet, so ist eine Wiederholung mit neuem
Thema mdglich. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist nicht moglich.

(4)  'Eine zweite Wiederholung ist nur in drei Priifungen zulissig. "Werden Priifungen auch nach der
zweiten Wiederholung nicht bestanden, ist die Masterpriifung endgiiltig nicht bestanden.

§20
Bescheinigung iiber die nicht bestandene Masterpriifung

Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterpriifung endgiiltig nicht bestanden, wird ihr oder
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise innerhalb von zwei Wochen
eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, aus der sich die in den einzelnen Priifungsfachern er-
zielten Noten und die noch fehlenden Priifungsleistungen ergeben.

§ 21
Einsicht in die Priifungsakten

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Priifung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf An-
trag im Rahmen der organisatorischen Moglichkeiten Einsicht in ihre oder seine Priifungsarbei-
ten, die darauf bezogenen Gutachten der Priifung und in die Priifungsprotokolle gewahrt.

(2)  'Der Antrag ist bis spatestens einen Monat nach Aushidndigung des Zeugnisses bei der oder dem
Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu stellen. *War die Kandidatin oder der Kandidat ohne
Verschulden gehindert die Frist in Satz 1 einzuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz.
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§22
Mangel im Priifungsverfahren

(1)  Erweist sich, dass das Priifungsverfahren mit Mangeln behaftet war, die das Priifungsergebnis
beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von Amts wegen
anzuordnen, dass die jeweilige Priifung wiederholt wird.

(2)  Mangel des Priifungsverfahrens oder eine vor oder wahrend der Priifung eingetretene Prifungs-
unfahigkeit missen unverziglich, im Regelfall vor Bekanntgabe des Priifungsergebnisses, bei der
oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses oder bei der Priiferin oder dem Priifer geltend
gemacht werden.

(3)  Sechs Monate nach Abschluss der Prifung diirfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr getroffen
werden.

§23
Versaumnis, Riicktritt, Tauschung, Ordnungsverstof3

(1)  'Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Priifung gemeldet haben, kénnen ohne An-
gabe von Griinden spatestens bis zu einem vom Priifungsausschuss bekannt gegebenen Termin
durch schriftliche Erklarung zuriicktreten. Eine Priifung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandi-
datin oder der Kandidat, aus von ihr oder ihm zu vertretenden Griinden zu einem Priifungstermin,
zu dem sie oder er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des in Satz 1 genannten
Termins zurlicktritt.

(2)  'Die Griinde fiir das Versdumnis oder - sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft - den Riicktritt missen
dem Priifungsausschuss unverziiglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
*Gleiches gilt fiir eine vor oder wahrend der Priifung eintretende Priifungsunfihigkeit. *Im Falle
der Verhinderung durch Krankheit ist ein arztliches Zeugnis vorzulegen. “Erkennt der Priifungs-
ausschuss die Griinde an, so ist innerhalb von sechs Monaten gemaB § 9 ein neuer Priifungster-
min anzubieten.

(3)  Bei Versaumnis oder Ricktritt aus nicht zu vertretenden Griinden sind bereits vorliegende Pri-
fungsleistungen anzuerkennen.

(4)  'Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer einzelnen Priifung durch Tau-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Pri-
fungsleistung als mit ,nicht ausreichend” bewertet. *Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder
der den ordnungsgemafen Ablauf der Priifung erheblich stort, kann von der jeweiligen Priiferin
oder dem jeweiligen Priifer oder von den aufsichtsfiihrenden Personen von der Fortsetzung der
Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prifungsleistung als
mit ,nicht ausreichend” bewertet.

§24
Ungiiltigkeit der Masterpriifung

(1)  Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Priifung getdauscht und wird diese Tatsache erst
nach der Aushdndigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Priifungsausschuss nachtraglich
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die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Masterpriifung ganz oder teilweise fir
nicht bestanden erklaren.

(2)  'Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu der Priifung nicht erfiillt, ohne dass die Kandi-
datin oder der Kandidat hierliber tauschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushandigung
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Priifung geheilt. *Hat die
Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Pri-
fungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundséatze Gber die
Ricknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3)  Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuBerung zu
geben.

(4)  Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen.

§25
Verleihung des Mastergrades, Zeugnis

(1) 'Uber die bestandene Masterpriifung werden nach Vorliegen aller Modulleistungen innerhalb
von vier Wochen eine Urkunde und ein Zeugnis ausgestellt. °Die Urkunde enthilt die Bezeich-
nung des Studiengangs. *Sie wird von der Dekanin oder dem Dekan der Sprach- und Literatur-
wissenschaftlichen Fakultit unterzeichnet und mit dem Siegel der Universitit versehen. *Mit der
Aushandigung der Urkunde erhalt die Absolventin oder der Absolvent das Recht, den akademi-
schen Grad ,Master of Arts” zu fiihren. *Dieser ist mit der Abkiirzung M. A. hinter den Familienna-
men zu setzen.

(2)  'Das Zeugnis enthalt die Bezeichnung des Studiengangs, die Prifungsgesamtnote, die Modulno-
ten, Noten der Priifungen mit Leistungspunkten, Thema und Note der Masterarbeit. 2Das Zeugnis
ist von der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu unterzeichnen. *Als Datum ist der
Tag anzugeben, an dem die letzte Modulleistung erbracht wurde. *Eine englischsprachige Uber-
setzung der Urkunde und ein Diploma Supplement werden erganzend ausgestellt; das Diploma
Supplement von der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses unterzeichnet. *Zusatzlich
zum Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle gemal3 § 17 Abs. 4 ausgegeben.

(3)  Der Entzug des Grades ,Master of Arts” richtet sich nach Art. 101 BayHIG.

§ 26
Studienberatung

(1)  Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universitat Bay-
reuth.

(2)  Bei Fragen, die den Masterstudiengang Intercultural Anglophone Studies betreffen, d. h. die Ge-
staltung des Studiums, Studienorganisation, Auswahl der Lehrveranstaltungen und Priifungsfra-
gen, berdt die zustandige Studiengangsmoderatorin oder der zustandige Studiengangsmodera-
tor des Masterstudiengangs.
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(3)  'Im Laufe des Semesters fiihrt die Studiengangsmoderatorin oder der Studiengangsmoderator
eine Studienberatung fiir alle Studierenden des Masterstudiengangs durch. *Die Studienfachbe-
ratung sollte insbesondere in Anspruch genommen werden

1. von Studienanfangerinnen und Studienanfangern,
2. nach nicht bestandenen Priifungen,

3. falls der Studienverlauf 30 Leistungspunkte im Vollzeitstudium oder 15 Leistungspunkte im
Teilzeitstudium pro Semester deutlich unterschreitet,

4. im Fall von Studienfach- bzw. Studiengang- oder Hochschulwechsel.

§ 27
Inkrafttreten, AuBBerkrafttreten

(1)  'Diese Satzung tritt am 21. Marz 2017 in Kraft.’Sie gilt fiir alle Studierenden, die sich ab dem Som-
mersemester 2017 erstmalig in diesen Studiengang einschreiben. *Die (ibrigen Studierenden ge-
stalten ihr Studium nach der bisherigen Priifungs- und Studienordnung fiir den Masterstudien-
gang Intercultural Anglophone Studies an der Universitat Bayreuth vom 15. November 2010 vom
(AB UBT 2010/072), zuletzt gedndert durch Satzung vom 30. November 2012 (AB UBT 2012/069).

(2)  Die Prifungs- und Studienordnung fiir den Masterstudiengang Intercultural Anglophone Studies
an der Universitat Bayreuth vom 15. November 2010 vom (AB UBT 2010/072), zuletzt geandert
durch Satzung vom 30. November 2012 (AB UBT 2012/069), tritt vorbehaltlich der Regelung in
Abs. 1 Satz 3 aul3er Kraft.*)

*) Die Sammeldanderungssatzung vom 9. Januar 2023 beinhaltet folgende In-Kraft-Tretens-Regelung:

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 2. Januar 2023 in Kraft.
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Anhang: Module, Leistungspunkte und Priifungen

In der nachfolgenden Ubersicht sind die zu besuchenden Lehrveranstaltungen und die zugehérigen
Prifungen und unbenoteten Leistungen aufgefihrt.

Modulstruktur/Modulbereiche und Module

Modulbereiche/Module areas | ECTS | SWS Priifung Bemerkung
Module/Modules
A Intercultural Anglophone
Studies in Literature and 28 10
Language - Foundations
A1 Seminar (HS) Cultural and Bewertet:
Literary Theory/Theoretical Wissenschaftlicher Essay "
6 2 .. bestanden/nicht
Approaches to Language, (ca. 4.000 Worter)
. bestanden
Variation and Culture
. Hausarbeit/term paper Benotet,
A2 Seminar (HS) Core Issues 8 2 (ca. 8.500 Worter) endnotenrelevant
A3 Style and Register (U) 4 2 Sprachpraktischer Essay benotet
. . . Bewertet:
Ry S| e bestandeninicn
9 bestanden
. . Bewertet:
A5 Seminar/Lecture/Workshop 6 2 W|ssenschaftllcher Essay bestanden/nicht
(ca. 4.000 Worter)
bestanden
B Second Foreign Language 8 8
. Option B 1 (2 x Grundkurs) 8 8 Grundkurse: Klausur benotet
2.  Option B 2 (1 x Grundkurs, Grundkurs/Aufbaukurse/
2 x Aufbaukurs/Spezialisie- 8 8 Spezialisierungskurse: benotet
rungskurs) Klausur
3.  Option B. 3 .(4 x Aufbau- 8 8 Aufbaukurse/Spezialisie- benotet
kurs/Spezialisierungskurs rungskurse: Klausur
C Intercultural Anglophone
Studies in Literature and
. 28 6
Language - Intermediate
Level
Hausarbeit
(ca. 4.500 - 6.000 Worter/
Studierende ohne
C1 Intensive Seminar | (HS) 6 2 BA()AJ:fIt) benotet
Wissenschaftlicher Essay
(ca. 4.000 Worter/Studie-
rende mit BA Arbeit)
. . Bewertet:
C 2 Intensive Seminar Il (HS) 6 2 Wlssenschaftllcher Essay bestanden/nicht
(ca. 4.000 Worter)
bestanden
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Modulbereiche/Module areas | ECTS | SWS Priifung Bemerkung
Module/Modules

. . Bewertet:
C3 Elective Seminar : 4 2 Schriftliche Ausarbeitung | bestanden/nicht
(PS or HS)
bestanden
C4 Independent Studies | 12 Klausur (4 h) Benotet,
endnotenrelevant
Modulbereiche/Module areas | ECTS | SWS Priifung Bemerkung
Module/Modules
D Intercultural Anglophone
Studies in Literature and 24 4
Language - Advanced
Level
. . Bewertet:
D1 Advanced Seminar | (HS) 6 2 Wlssenschaftllcher Essay bestanden/nicht
(ca. 4.000 Worter)
bestanden
. . Bewertet:
D 2 Advanced Seminar Il (OS) 6 2 Wlssenschaftlldjer Essay bestanden/nicht
(ca. 4.000 Worter)
bestanden
D 3 Independent Studies I 12 mindliche Priifung Benotet,
endnotenrelevant
E Intercultural Anglophone
Studies in Literature and 32 2
Language - MA Thesis
Module
Forschungsplan/ Bewertet:
E1 Master Seminar (OS) 6 2 +thesis proposal” bestanden/nicht
(ca. 4.000 Worter) bestanden
. Masterarbeit (ca. 23.000 - Benotet,
E2 MAThesis 26 30.000 Worter) endnotenrelevant
Abkurzungen:

OS = Oberseminar; HS = Hauptseminar; PS = Proseminar; U = Ubung, Lecture = Vorlesung

In beiden Spezialisierungsbereichen kann das Modul A 5 durch ein Modul in einem anderen Studien-
gang der Universitat Bayreuth, vorzugsweise in Masterstudiengangen, ersetzt werden; im Spezialisie-
rungsbereich ,Linguistics” konnen die Module A 4 und C 3 zusatzlich durch linguistische Module in
einem anderen Masterstudiengang der Universitat Bayreuth ersetzt werden. Auf Antrag kénnen die
Studienleistungen im Modulbereich B teilweise oder ganz durch zusatzliche Leistungen (mit benote-
ten Prifungsleistungen) in den librigen Modulen ersetzt werden.

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitdtsverwaltung, Universitdt Bayreuth



	§ 1  Zweck der Masterprüfung
	§ 2  Zugang zum Studium, Qualifikation
	§ 3  Gliederung von Vollzeit- und Teilzeitstudium und Masterprüfung, Regelstudienzeit
	§ 4  Prüfungsausschuss
	§ 5  Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer
	§ 6  Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwiegenheitspflicht
	§ 7  Zulassung zu den Prüfungen
	§ 8  Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen
	§ 9  Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine und der Prüferinnen und Prüfer
	§ 10  Prüfungsbestandteile
	§ 11  Prüfungsformen
	§ 12  Masterarbeit
	§ 13  Leistungspunktsystem
	§ 14  Berücksichtigung von Schutzbestimmungen
	§ 15  Berücksichtigung besonderer Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung und in besonderen Lebenslagen
	§ 16  Prüfungsnoten
	§ 17  Prüfungsgesamtnote
	§ 18  Bestehen der Masterprüfung
	§ 19  Wiederholung der Prüfung in Teilbereichen
	§ 20  Bescheinigung über die nicht bestandene Masterprüfung
	§ 21  Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 22  Mängel im Prüfungsverfahren
	§ 23  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	§ 24  Ungültigkeit der Masterprüfung
	§ 25  Verleihung des Mastergrades, Zeugnis
	§ 26  Studienberatung
	§ 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anhang: Module, Leistungspunkte und Prüfungen
	Modulstruktur/Modulbereiche und Module

